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1. Unternehmensgröße und geografische Voraussetzungen als 
Koordinaten der Adaption 

Die gemeinschaftsrechtliche Vorgabe des Gleichstellungsrechts gewinnt zunehmend an 
Bedeutung. Das mag an den aufkommenden Schadenersatzklagen abgewiesener Bewer-
ber liegen, an Urteilen von weit reichender Bedeutung des hessischen Landesarbeitsge-
richts1, die die althergebrachte Steigerung der Bezüge wegen Alters revidieren oder an 
dem deutlichen, von den Unternehmen zu tragenden Aufwand, den sie mit 72,50 € je 
sozialversicherungspflichtigem Mitarbeiter pro Jahr2 beziffern. Forschungsarbeiten 
wurden bislang den Themen 

- Vergleich und Bewertung von unternehmenseigenen Online-Recruiting Por-
talen anhand einer Nutzwertanalyse3, 

- e-Recruitment und die Akzeptanz am Markt4, 
- Akzeptanzproblematik von Online-Rekrutierung in Deutschland5, 
- Personalbeschaffung im Internet6 sowie 
- Reichweiten und Grenzen von e-Recruitment7 vorgelegt. 

Es ist ersichtlich, dass das Thema Webrecruiting seit Beginn des neuen Jahrtausends stetig 
wichtiger wird. 

Während sowohl der Text einer Stellenausschreibung wie auch der Auswahlprozess einer 
überprüfbaren Beurteilung und Bewertung zugänglich ist, gestaltet sich dies für das soge-
nannte „Web-Recruiting“ schwierig. Web-Recruiting findet über Jobbörsen oder Karriere-
seiten der Unternehmenshomepage statt. In einem Prozess der Recherche ist eine Vielzahl 
von Einzelseiten zu „durchklicken“, bis das eigentliche Stellenangebot visuell erfahrbar 
wird. Die Anwendung des Gleichstellungsrechts auf das Web-Recruiting erfordert somit 
eine Bewertung der Unternehmenshomepages. 

Aufgrund der europarechtlichen Herkunft des Gleichstellungsrechts interessiert zudem der 
integrative Aspekt. Die Rechtfertigung von Regelungen erfolgt mithin aus zwei unter-
schiedlichen Blickwinkeln: Gleichstellung und Integration. 

Aus dem Blickwinkel Gleichstellung interessiert daher, ob Unterschiede im Umsetzungs-
grad des Benachteiligungsverbots bestehen, Erklärungsansätze für eventuell feststellbare 
Unterschiede existieren und ob das Gleichstellungsrecht bereits jetzt zu einer ersichtlichen 
Annäherung im Umsetzungsgrad zwingt. 

Aus dem Blickwinkel der Integration ist fraglich, ob die betreffende europäische Gesetzge-
bung, die aus nationaler Perspektive abstrakt scheinen mag, die betroffenen Rechtssubjekte 
langfristig inhaltlich zu überzeugen geeignet ist und wie mögliche Grenzen, die aus nationa-
ler Individualität resultieren, zu rechtfertigen sind.  



 
 
 
Uta Viegener                                                      Gleichstellungsgesetz und Webrecruiting 
 
 

orga.uni-sb.de  6 
 

 

Darüber hinaus ist fraglich, ob der von den Unternehmen beklagte erhöhte administrative 
Aufwand zu mehr Vielfalt der an der Arbeitswelt beteiligten Personen führt und ob diese 
Vielfalt zu einer Wertschöpfung führt, die den ursprünglichen Aufwand rechtfertigt. 

Unterschiede treten umso klarer hervor, je mehr sich die Vergleichsobjekte von außen be-
trachtet ähneln. Die Nachbarländer Österreich und Deutschland haben ähnliche klimatische 
Voraussetzungen, eine eng miteinander verbundene Geschichte und die gleiche Sprache. 
Österreich ist jedoch kleiner als Deutschland und seine Wirtschaft deutlicher durch den 
Agrarsektor geprägt. Auch die Größe der österreichischen Unternehmen ist im Durchschnitt 
wesentlich kleiner. So betrug der durchschnittliche Jahresumsatz eines DAX-notierten Un-
ternehmens im Jahr 2007 35.899 Mio. €, während der eines im österreichischen ATX-Index 
notierten Unternehmens bei 12.321 Mio. € lag. Beide Länder verfügen seit fast zwei Jahren 
über ein nationales Gleichstellungsrecht, das die europäischen Vorgaben umsetzt. Nach den 
vier Gleichstellungsrichtlinien der Europäischen Gemeinschaft ist als deren nationale Um-
setzung das deutsche Allgemeine Gleichstellungsgesetz (AGG) zum 18.08.2006 in Kraft 
getreten8, das Gleichbehandlungsgesetz (GIBG) in Österreich schon zum 01.07.20049. Die 
europarechtliche Basis wurde bereits zwischen den Jahren 2000 und 2002 gelegt, so dass 
den Unternehmen eine lange Vorbereitungszeit gegeben war. 

Dieser Beitrag beginnt mit einer summarischen Darstellung bestehender Unterschiede in 
der nationalen Umsetzung der gemeinschaftlichen Vorgaben des Gemeinschaftsrechts. Es 
folgt die Entwicklung einer Methode zur empirischen Untersuchung auf Basis der Saarbrü-
cker CUBE-Formel. Es ist Ziel des Beitrags, die Untersuchungsergebnisse im Licht der 
besonderen Problematik von Gleichstellung und Integration zu analysieren und zu bewer-
ten. 
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2. Europarechtliche Grundlagen und Definitionen 

Deutschland und Österreich haben mit ihren nationalstaatlichen Gesetzen, dem Allge-
meinen Gleichstellungsgesetz (AGG) in Deutschland und dem Bundesgesetz über die 
Gleichbehandlung (GIBG) in Österreich vier EU-Richtlinien umgesetzt. Es handelt sich 
hierbei um: 

• Richtlinie 2000/43/EG des Rates vom 29.06.2000 zur Anwendung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethni-
schen Herkunft (Antirassismus-Richtlinie). 

• Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27.11.2000 zur Festlegung eines allge-
meinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäfti-
gung und Beruf (Rahmenrichtlinie Beschäftigung). 

• Richtlinie 2002/37/EG des Europäischen Parlaments und des Rates von 
23.09.2002 zur Änderung der Richtlinie 76/207/EWG des Rates zur Verwirk-
lichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen hin-
sichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, zur Berufsbildung und zum berufli-
chen Aufstieg sowie in Bezug auf die Arbeitsbedingungen (Gender Richtlinie). 

• Richtlinie 2004/113/EG des Rates zur Verwirklichung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung von Frauen und Männern beim Zugang zu und bei der Ver-
sorgung mit Gütern und Dienstleistungen vom 13.12.2004 (Vierte Gleichstel-
lungs-Richtlinie). 

Die so genannte Antirassismus-Richtlinie, die Rahmenrichtlinie Beschäftigung und die 
Gender-Richtlinie beziehen sich im Rahmen der auf die Gemeinschaft übertragenen 
Zuständigkeiten auf das Arbeitsleben, nicht jedoch die zuletzt genannte Richtlinie. 
Sämtliche Richtlinien unterscheiden zwischen den einzelnen Diskriminierungsmerkma-
len und ihren Definitionen sowie den diskriminierenden Tatbeständen. 

Diskriminierungsmerkmale sind ethnische Herkunft, Religion und Weltanschauung, 
Behinderung, Geschlecht, sexuelle Identität und Alter.  

Das deutsche AGG nennt neben der ethnischen Herkunft auch „Gründe der Rasse“. Es 
wurde bewusst die Formulierung „aus Gründen der Rasse“ und nicht „wegen der Rasse“ 
gewählt. Dies soll verdeutlichen, dass nicht das Gesetz das Vorhandensein verschiede-
ner menschlicher Rassen voraussetzt, sondern dass sich derjenige, der die Existenz ver-
schiedener Rassen annimmt, rassistisch verhält10. Rasse soll alles sein, was ein Rassist 
für eine solche hält11. Der Begriff der „Rasse“ umschreibt die Zurechnung eines Men-
schen zu einer bestimmten Gruppe aufgrund spezifischer vermeintlich lebenslanger und 
vererblicher äußerlicher Erscheinungsmerkmale, wie zum Beispiel Hautfarbe oder Kör-
perbau12.  
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Der Begriff „Religion“ umfasst jedes religiöse, konfessionelle Bekenntnis und die Zu-
gehörigkeit zu einer Kirche oder Glaubensgemeinschaft13. Der Begriff „Weltanschau-
ung“ ist nicht eindeutig und wird in den Mitgliedstaaten der EU unterschiedlich ausge-
legt14. In Österreich wird er weit gefasst, nämlich als Sammelbezeichnung für alle reli-
giösen, ideologischen und politischen Leitauffassungen vom Leben und von der Welt 
als einem Sinnganzen sowie zur Deutung des persönlichen und gemeinschaftlichen 
Standortes für das individuelle Lebensverständnis15. In Deutschland wird eine konzepti-
onelle, an Werten orientierte Sicht der Welt gefordert, die einer Religion ähnlich ist16. 

Der Begriff der „sexuellen Identität“ erfasst nach deutschem Verständnis homosexuelle 
Männer und Frauen ebenso wie bisexuelle, transsexuelle, heterosexuelle und zwischen-
geschlechtliche Menschen17. Nach österreichischem Verständnis wird die Zwischen-
geschlechtlichkeit eher dem Diskriminierungsmerkmal „Geschlecht“ zugeordnet18, mit-
hin lediglich an anderer Stelle subsumiert. Erfasst werden sollen alle Fälle der sachlich 
nicht gebotenen Benachteiligung aus Gründen der sexuellen Ausrichtung19. Das Kriteri-
um Geschlecht umfasst auch geschlechtsspezifische Dispositionen, wie insbesondere 
Schwangerschaft20. 

Verbotstatbestände sind die unmittelbare und die mittelbare Benachteiligung. Eine un-
mittelbare Benachteiligung liegt dann vor, wenn eine Person wegen eines Diskriminie-
rungsmerkmals eine weniger günstige Behandlung erfährt, erfahren hat oder erfahren 
würde als eine andere Person in einer vergleichbaren Situation, § 3 Abs. 1 AGG, §§ 5, 
19, 32, 44 GIBG. Eine Ungleichbehandlung aus anderen Gründen bleibt somit zuläs-
sig21, zum Beispiel Soft Skills oder Krankheit. Ob eine Behandlung weniger günstig ist 
als eine andere, ist nach objektiven Kriterien zu beurteilen, nicht nach dem subjektiven 
Empfinden des Betroffenen22. 

Eine mittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn dem Anschein nach neutrale Vorschrif-
ten, Kriterien oder Verfahren Personen wegen eines Diskriminierungsmerkmals de facto 
besonders treffen. Es reicht hier die bloße Gefahr aus, dass eine Regelung potenziell 
geeignet ist, eine bestimmte Gruppe zu diskriminieren23. 

Eine mittelbare Benachteiligung könnte auch bei der Stellenausschreibung im Internet, 
dem Thema der vorliegenden Untersuchung, bestehen. Bleibt dem Interessenten nur der 
Bewerbungsweg über das Internet, birgt ein derartiges Bewerbungsverfahren das Risiko 
der mittelbaren Benachteiligung älterer Bewerber. Denn es lässt sich statistisch erhärten, 
dass es bei älteren Menschen (> 50 Jahre) proportional eine signifikant höhere Anzahl 
von Personen gibt, die über keinen Internetzugang verfügt24. 

Web-Recruiting entspricht dem E-Recruitment oder auch E-Cruitment (wörtlich: “elekt-
ronische Rekrutierung“). Es bezeichnet die Personalbeschaffung via Internet. Neben 
dem Stellenposting sowohl auf unternehmensinternen als auch –externen Seiten und der 
Recherche nach Lebensläufen beziehungsweise Bewerberprofilen in Stellengesuchda-
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tenbanken gehören die Bewerber(vor)selektion mittels Online gestützter Evaluations-
tools sowie das elektronische Bewerberrelationship-Management zu den Anwendungs-
feldern des Web-Recruiting25.Ein weiteres Verständnis fasst unter Web-Recruiting er-
gänzend das „social web recruiting“. Social web recruiting meint die Überprüfung von 
konkreten Bewerbern anhand des Internets, etwa durch die Recherche mit Personen-
suchmaschinen oder das Nachspüren auf youtube.com oder amazon.de26. In diesen Be-
reich einzuordnen ist auch die aktuelle Diskussion über Möglichkeiten des Rekrutierens 
im „deep web“, dem Teil des Internets, der nicht über Suchmaschinen aufspürbar ist, 
etwa passwortgeschützte Bereiche auf (privaten) Internetseiten27. 

Im Folgenden sollen unter Web-Recruiting im Hinblick auf die unten näher dargestellte 
Methodik und in Fortführung der bisher vorgelegten Forschungsergebnisse Internetsei-
ten von Unternehmen verstanden werden, wie Stellensuchende sie antreffen. 

Den theoretischen Ansatz bilden zwei Prämissen: 

Erste These: deutsche Unternehmen verfügen aufgrund ihrer Größe über einen höheren 
Organisationsgrad sowie auch über ein größeres internes Know-how als österreichisches 
Unternehmen, so dass ihre Unternehmensdarstellung im Internet Verstöße gegen das 
Benachteiligungsverbot erfolgreicher vermeiden kann. 

Die Zweite These: Aufgrund der langen Vorbereitungszeit der nationalen Antidiskri-
minierungsgesetze sind wenige Verstöße zu vermuten. Wegen des etablierten Behinder-
tenschutzes wird die Diskriminierung Behinderter nicht erwartet. 
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3. Unterschiede der Rechtslage in Österreich und Deutschland 

Die Bundesrepublik Deutschland beging Vertragsverletzungen durch die nicht ausrei-
chende Umsetzung von Richtlinien. Der EuGH verurteilte sie deswegen bereits zwei-
mal: einmal wegen Verstoßes gegen die Antirassismus-Richtlinie28, einmal wegen 
Nichtumsetzung der Gender Richtlinie29. Damit drohten der Bundesrepublik Deutsch-
land nach Art. 228 Abs. 2 EG Zwangsgelder in unbegrenzter Höhe, so dass sie am 
18.05.2006 einen Gesetzesentwurf30 vorlegte, der zum Erlass des AGG führte, das zum 
18.08.2006 in Kraft trat.  

Am 31.01.2008 hat die EU-Kommission ein weiteres Vertragsverletzungsverfahren ge-
gen die Bundesrepublik Deutschland eingeleitet, weil sie die Ausschlussfrist für An-
sprüche auf Entschädigung und Schadenersatz des abgelehnten Bewerbers für zu kurz 
erachtet31. Die Frist beträgt zwei Monate ab Ablehnung, woran sich eine weitere drei-
monatige Klagefrist anschließt. Nach österreichischem Recht beträgt die Frist für die 
gerichtliche Geltendmachung der Ansprüche sechs Monate, §§ 15 Abs. 1, 29 Abs. 1 
GIBG. 

Das österreichische Bundesgesetz über die Gleichbehandlung (GIBG) stammt bereits 
vom 23.06.200432 und trat am 01.07.2004 in Kraft. Die novellierte Fassung33 gilt seit 
dem 01.08.2008. Vertragsverletzungsverfahren gab es bislang nicht. 

Nach dem AGG und GIBG sind Beschäftigte auch Bewerberinnen und Bewerber für ein 
Beschäftigungsverhältnis, § 6 Abs. 1 S. 2 AGG, §§ 3 Nr. 1, 17 Nr. 1, 43 Abs. 1 Nr. 1 
und Abs. 2 Nr. 1 GIBG, so dass der Anwendungsbereich von GIBG und AGG auch für 
die virtuelle Rekrutierung eröffnet ist. Er bezieht sich auf Benachteiligungen durch 
Auswahlkriterien und Einstellungsbedingungen für den Zugang zu Erwerbstätigkeit, 
unabhängig vom Tätigkeitsfeld und der beruflichen Position, § 2 Abs. 1 Nr. 2 AGG, §§ 
3 Nr. 5, 17 Nr. 5, 43 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 2 Nr. 5 GIBG. Der Arbeitgeber hat danach 
hinsichtlich aller Diskriminierungsmerkmale einen diskriminierungsfreien Zugang zu 
den von ihm angebotenen Arbeitsplätzen zu gewährleisten34. 

Beschäftigte dürfen ausnahmsweise wegen eines Diskriminierungsmerkmals benachtei-
ligt werden, wenn hierfür ein rechtfertigender Grund vorliegt. Praktisch relevant kann 
dies etwa in Fällen werden, in denen Stellenausschreibungen eine gewisse Berufserfah-
rung fordern. Hinsichtlich des Diskriminierungsmerkmals „Geschlecht“ verbietet das 
GIBG gegenüber dem AGG jegliche Ausnahmen vom Benachteiligungsverbot. In 
Deutschland sind die gleichen Ausnahmen wie für die übrigen Diskriminierungsmerk-
male erlaubt. 

Im Fall einer Diskriminierung stehen den betroffenen Beschäftigten diverse Rechte zu, 
wobei für den Bewerber lediglich das Recht auf Entschädigung und Schadenersatz we-
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sentlich sind. Einen Anspruch auf Begründung eines Arbeitsverhältnisses hat der Be-
werber nicht.  

Der so genannte bestplatzierte Bewerber, das heißt derjenige, der bei diskriminierungs-
freier Auswahl erfolgreich gewesen wäre, hat einen Entschädigungsanspruch sowie ei-
nen Schadenersatzanspruch in unbegrenzter Höhe35. Das novellierte GIBG gewährt dem 
bestplatzierten Bewerber sogar einen Mindestanspruch in Höhe von mindestens zwei 
Monatsgehältern, §§ 12 Abs. 1 Nr. 1, 26 Abs. 1 Nr. 1 GIBG. 

Für die übrigen Bewerber begrenzt das AGG die Entschädigung auf drei Monatsgehäl-
ter, § 15 Abs. 2 AGG, das GIBG auf maximal 720 €, §§ 12 Abs. 1, 26 Abs. 1, 51 Abs. 1 
GIBG. 

Das GIBG sieht zusätzlich ausdrücklich die Anordnung eines Ordnungsgeldes in Höhe 
von bis zu 360 € vor, §§ 10, 24 GIBG, die dem deutschen AGG fremd ist. 

Der Bewerber hat seine ungünstigere Behandlung direkt oder durch Indizien, die eine 
Benachteiligung vermuten lassen, zu beweisen, etwa die Darstellung auf der Unterneh-
menshomepage. Das deutsche AGG gewährt eine Beweiserleichterung lediglich für die 
diskriminierende Motivation des Arbeitgebers. Diese Auffassung ist in Ansehung der 
Rechtsprechung des EuGH zu eng. Die Richtlinien, die dem AGG zu Grunde liegen, 
verlangen eine Beweiserleichterung für alle Tatbestandsmerkmale der Diskriminie-
rung36. Das österreichische GIBG ist europarechtskonform37. 

Auf den Sachvortrag des Klägers kommen für den beklagten Unternehmer eine Vielzahl 
möglicher Entgegnungen in Betracht, die den Rahmen der vorliegenden Untersuchung 
übersteigen und von dem eigentlichen Untersuchungsgegenstand wegführen würden. Es 
soll daher im Folgenden mit „klagfähigen Tatbeständen“ die Möglichkeit eines schlüs-
sigen und substantiierten Klägervortrags gemeint sein, nicht indes die Erfolgsaussichten 
einer Klage, die maßgeblich auch von dem Beklagtenvortrag determiniert werden. 

Für Stellenausschreibungen gleich an welchem Ort, das heißt, ob im Internet oder in 
einer Tageszeitung, gelten die gleichen Anforderungen aus AGG oder GIBG. Daher ist 
zu erwarten, dass eine Kontrolle der Stellenbeschreibungen, die auf den Webseiten der 
Unternehmen veröffentlicht sind, keine besonderen zusätzlichen Erkenntnisse für das 
Web-Recruiting bereithält. Die Untersuchung bezieht sich daher lediglich auf den Be-
reich von der Startseite bis zu den einzelnen Seiten im Bereich Rekrutierung unter Aus-
schluss der einzelnen Stellenangebote, sofern eingestellt. 
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4. Entwicklung der Methode zur Bewertung von Web-Recruiting 
auf Basis der Saarbrücker CUBE-Formel 

Als Bewertungsinstrument für die Untersuchung von Internetseiten, insbesondere im 
Bereich des Personalmarketings, hat sich die Saarbrücker CUBE-Formel etabliert38. 
Nach ihr wird die Qualität einer Website in den Kategorien Content, Usability, Bran-
ding und Emotion beurteilt. Die Diskriminierungsaspekte können in diesen vier Dimen-
sionen unterschiedlich ausgeprägt sein. 

Die Dimension Content umfasst die Bereiche Information und Kontaktaufnahme. Es 
wird ein hohes Maß an Informationen vor allem über das Unternehmen selbst, aber auch 
über ausgeschriebene Arbeitsplätze gegeben. Weiter enthalten sein können Informatio-
nen zu verschiedenen Arbeitsmodellen, unterschiedlichen Einsatzorten sowie potenziel-
len Entwicklungsmöglichkeiten39. 

Kriterien wie geringe Ladezeiten und schneller Informationsaufbau sowie ein klarer 
Seitenaufbau und eine sinnvolle Seitenausnutzung sind nur grundlegende Aspekte für 
eine gute Usability („Handhabbarkeit“). Zudem ist die Benutzerfreundlichkeit im Sinne 
von Barrierefreiheit ein wichtiger Punkt für Sehbehinderte, die am stärksten von der 
Gestaltung der Webseite betroffen sind40. 

Ein klares Branding ist im Bereich Personalmarketing umsetzbar durch Kriterien wie 
einheitliche Farben, Schriften und Bilder, Aufzeichnung der Unternehmenstradition und 
-geschichte sowie die Verwendung von spezifischen Alleinstellungsmerkmalen in Form 
von Testimonials, Zitaten oder Videos41. 

Die Dimension Emotion möchte Gefühle wecken, um zu motivieren. Diese subjektivste 
Kategorie entscheidet über die Sympathie des Nutzers zur Webseite. Hier geht es haupt-
sächlich darum, die emotionale Gestaltungsfreiheit des Internets zu nutzen, um eine 
stimmige und sympathische Atmosphäre zu schaffen und den User zu motivieren, sich 
beim Unternehmen zu bewerben. Zu den drei am häufigsten verwendeten Instrumenta-
rien zählen dabei Layout, Grafiken und multimediale Elemente42. 

Für die Bewertung von Websites auf Basis der CUBE-Formel ist für jede einzelne ihrer 
Dimensionen jedes Diskriminierungsmerkmal darauf hin zu prüfen, ob es einen klage-
fähigen Tatbestand erzeugen kann. 

Möglicher Weise wird die Tatbestandsverwirklichung eher in der mittelbaren Form 
vollzogen als in der unmittelbaren. Die Diskriminierung von sehbehinderten Menschen, 
mitunter auch älteren Menschen, in der unmittelbaren Form erfolgte etwa als Bitte, als 
Brillenträger von einer Bewerbung Abstand zu nehmen. In der mittelbaren Form wür-
den die Kontaktdaten für sehbehinderte Menschen erschwert wahrnehmbar präsentiert, 
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beispielsweise durch die Wahl geringer Farbkontraste. Des Weiteren gilt die Vermu-
tung, dass die unmittelbare Form am ehesten durch die verwendete Bildersprache ver-
wirklicht wird, etwa wenn durch die Verwendung von jungen Testimonials ältere Ar-
beitnehmer von einer Bewerbung abgehalten werden. In Zweifelsfällen soll angenom-
men werden, dass sich Unternehmen gesetzestreu verhalten möchten. 

Die Darstellung des Themas in diesem Rahmen kann keinen Anspruch auf Vollständig-
keit erheben, da der praktische Bezug der Fragestellung aufgrund der Vielzahl an denk-
baren Fällen eine abschließende Bewertung nicht zulässt. Weder das GIBG noch das 
AGG beziehen sich explizit auf Internetseiten, sondern sind abstrakt für eine Vielzahl 
von Fällen konzipiert. Es soll daher allein die abstrakte Beurteilung ausreichen, ob der 
abstrakte Diskriminierungstatbestand in der konkreten Dimension einen schlüssigen und 
substantiierten Klägervortrag ermöglicht. 

Der Content kann bereits durch die Art und Weise der Informationsdarbietung, etwa 
dem Stil der Formulierungen, Bewerber besonders anziehen oder abschrecken. Er kann 
so zu einer indirekten und unter Umständen diskriminierenden Vorauswahl führen, etwa 
infolge der verwendeten Sprache im Hinblick auf die ethnische Herkunft. Content als 
Inhalt bezogen auf Information und Kontaktaufnahme ist evident und einer objektiven 
Nachprüfung zugänglich. Bei einer unmittelbaren Diskriminierung aufgrund des Inhalts 
einer Internetseite liegt ein klagfähiger Tatbestand vor. 

Eine Diskriminierung kann sowohl direkt sprachlich, als auch zwischen den Zeilen oder 
durch die verwendete Bildersprache entstehen. Die Abbildung lediglich männlicher 
Menschen kann als eine Diskriminierung weiblicher Menschen gewertet werden. Wer-
den ausschließlich Männer gezeigt, wird ein unbefangener Beobachter davon ausgehen, 
dass in dem Unternehmen lediglich Männer tätig oder männliche Arbeitnehmer in dem 
Unternehmen von weit überwiegender Bedeutung sind. Da Frauen regelmäßig einen 
nicht unbeachtlichen Teil der Belegschaft eines Unternehmens darstellen, ist die darge-
stellte Personalstruktur des Unternehmens auffällig homogen. Das lässt den Schluss zu, 
dass eine entsprechende Einstellungspraxis zu Grunde liegt. Die Bildsprache kann im 
Zuge der Klage einer abgelehnten Bewerberin als Indiz prozessual verwendet werden. 

Dieser Gesichtspunkt verdeutlicht, dass die Dimension Content für das Web-Recruiting 
in doppelter Hinsicht kritisch ist. Es ist die unmittelbare Diskriminierung zu vermeiden 
und gleichzeitig darauf zu achten, dass die mit vermittelten Sekundärinformationen wie 
etwa die Bildersprache nicht diskriminieren. Dies gilt für sämtliche Diskriminierungs-
tatbestände, so dass die Gleichstellungsgesetze für die Dimension Content durchweg 
klagfähige Tatbestände selbst schaffen oder Tatbestände durch die Indizienwirkung 
klagbar machen. 

Handhabbarkeit bedeutet in Bezug auf Diskriminierungsmerkmale Barrierefreiheit. 
Dementsprechend kann zwischen neutralen und potentiell nicht neutralen Diskriminie-
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rungsmerkmalen unterschieden werden. So dürften etwa sexuelle Identität, Gründe der 
Rasse, ethnische Herkunft, Religion und Weltanschauung in der Dimension Usability 
neutral sein, da hier kein Grund für eine unmittelbare oder auch mittelbare Diskriminie-
rung durch eine technische Barriere ersichtlich ist. Das gilt auch für das Diskriminie-
rungsmerkmal Geschlecht. Frauen benutzen das Internet mittlerweile ebenso häufig wie 
Männer, legen jedoch einen Schwerpunkt auf die Informationssuche43. Besonders tech-
niklastige Webseiten können unter Umständen aufgrund der unterschiedlichen Sehge-
wohnheiten und medialen Prägung altersdiskriminierend wirken, da ältere Bewerber 
sich möglicherweise nicht mit den verwendeten Technologien auskennen und daher 
Schwierigkeiten in der Bedienung haben könnten. Auch für Menschen mit Behinderung 
wie etwa Farbschwäche, Fehlsichtigkeit oder motorischen Schwächen könnte die Be-
dienung einer Internetseite problematisch sein. 

Das Branding unterstützt die Philosophie und die Kultur des Unternehmens, so dass hier 
vor allem die Diskriminierungsaspekte Religion oder Weltanschauung, sexuelle Identi-
tät, Geschlecht sowie Gründe der Rasse / ethnische Herkunft betroffen sein können. 

Durch die Verwendung von Bildern, die Menschen zeigen, sei es als Testimonial oder 
auf einem Bild in der Darstellung der Unternehmensgeschichte, könnten sich Angehöri-
ge mancher Kulturen und Religionen, die die Abbildung von Menschen verbieten, ge-
stört fühlen. Das würde dazu führen, dass diese Personen, soweit sie potentielle Bewer-
ber sind, wegen Diskriminierung gegen das Unternehmen vorgehen können. Hier gilt 
die Formel, dass Arbeitnehmer beziehungsweise Bewerber nicht geschützt sind, sofern 
ihre Berufung auf einen Diskriminierungstatbestand selbst eine Diskriminierung bedeu-
tet43. Das Verbieten der Abbildung von Menschen diskriminiert all diejenigen Religi-
onsangehörigen, deren Glaubensrichtung die Fotografie von Menschen nicht verbietet, 
so dass die Verwendung von Fotografien von Menschen nicht als Diskriminierung zu 
bewerten ist. 

Diskriminierungen durch direkte Aussagen etwa in der Art und Weise der Darstellung 
der Unternehmenstradition, durch die Verwendung bestimmter Testimonials mit anhaf-
tender diskriminierender Aussage (zum Beispiel Machismo, Verachtung von Homose-
xuellen) oder durch die Verwendung bestimmter Zitate bleiben möglich, so dass sie im 
Prozess helfen können, die Verwirklichung eines (mittelbaren) Diskriminierungstatbe-
standes darzulegen und zu beweisen. 

Wie bereits vorangehend erläutert, sind Gefühle beziehungsweise deren Verletzung im 
Antidiskriminierungsrecht nicht ausschlaggebend, da allein die objektive Betrach-
tungsweise entscheidet. Eine wesentliche und objektiv nachvollziehbare Beeinträchti-
gung erscheint am ehesten plausibel im Bereich unterschiedlicher Kulturen mit einer 
unterschiedlichen Bilder- und Formensprache, so dass ein Verwender in der einen Kul-
tur Angehörige einer anderen Kultur durch die von ihm verwendete Bilder- und For-
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mensprache verletzt. Andere Möglichkeiten sind demgegenüber nur schwer vorstellbar, 
so dass allein Diskriminierung aufgrund der ethnischen Herkunft oder der Religion 
möglicherweise einen klagbaren Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot auslöst. 

 
Tabelle 1: klagefähige Tatbestände 

Damit können klagefähige Tatbestände für die einzelnen Dimensionen in unterschiedli-
chen Diskriminierungsmerkmalen liegen. Tabelle 1 bildet die Dimensionen auf die 
Merkmale ab. Ein „+“ steht in der Tabelle dafür, dass diese Konstellation einen klage-
fähigen Tatbestand erzeugen kann. 
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5. Empirische Untersuchung 

Für die Untersuchung der Websites werden zwei paarige Vergleichsgruppen jeweils im 
Vergleich Österreich – Deutschland gebildet: börsennotierte und mittelständische Un-
ternehmen. Bei den börsennotierten Unternehmen bezieht sich der Vergleich auf die 
Unternehmen, deren Werte die Grundlage für den ATX-Index an der Wiener Börse bil-
den sowie die 30 deutschen DAX-Unternehmen. 

Die Untersuchung setzt ein auf der Startseite des Webauftritts des zu untersuchenden 
Unternehmens und geht dann den zum Teil suchenden Weg bis hin zu den Recruiting-
Seiten. Sofern vorhanden wurden auch die Unternehmensdarstellungen in die Betrach-
tung mit einbezogen. Unbeachtet blieben Seiten über Unternehmensfelder, Produkte 
oder Investor Relations. Sobald auf den Seiten ein Diskriminierungsmerkmal in einer 
der CUBE-Dimensionen verwirklicht wurde, erhält das Unternehmen einen Punkt, etwa 
in der Konstellation Behinderung/Content, wenn ein Übermaß an Schrift auf einer Un-
terseite stand, die dementsprechend nicht ins Lesbare durch Absenkung der Bildschirm-
auflösung übertragen werden konnte oder wenig unterschiedliche Farbschattierungen 
existieren. Mithin gilt, dass je weniger Punkte ein Unternehmen hat, desto besser setzt 
es die Gleichstellung auf seiner Homepage im Bereich des Web-Recruitings um. In der 
Konstellation ethnische Herkunft/Content ergab das mangelnde Angebot einer zweiten 
Sprache eine negative Bewertung. 

Sofern Unternehmen nur einzelne Verstöße gegen das Diskriminierungsverbot begin-
gen, aber auf ihrer Homepage offen und transparent ein plausibles Konzept zur Gleich-
stellung präsentierten, wurde dies in einer gesonderten Rubrik gewertet. 

Für die Webseiten börsennotierter Unternehmen werden keine Verstöße gegen das An-
tidiskriminierungsgebot erwartet, da diese Unternehmen in der Regel über Rechts- und 
Marketingabteilungen verfügen, die in die Implementierung der Webseiten eingebunden 
sind und Verstöße gegen das Diskriminierungsverbot durch ihre Expertise effizient ver-
hindern können. Wie der Vergleich von Tabelle 2 und Tabelle 3 zeigt, ist die durch-
schnittliche Größe börsennotierter Unternehmen in Deutschland wesentlich größer als in 
Österreich, so dass nach anfangs erläuterter These Verstöße gegen das Benachteili-
gungsverbot eher durch österreichische Unternehmen zu erwarten sind. 
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Tabelle 2: Umsätze der ATX20 Unternehmen in 

2007 

 
Tabelle 3: Umsätze der DAX30 Unternehmen 

in 2007 

Zu untersuchen bleibt, ob mittelständische Unternehmen häufiger gegen das Gleichstel-
lungsgebot verstoßen. Hierzu sind Regionen gewählt worden, deren ansässige Unter-
nehmen in ihrer Größe etwa vergleichbar sind: Wien und Ostwestfalen-Lippe. 

Die mittelständischen Unternehmen aus Wien (Tabelle 4) wurden auf Basis der 
Top500-Liste des österreichischen Wirtschaftsmagazins Trend44 ermittelt und zwar von 
oben abwärts unter Ausschluss der bereits im ATX enthaltenen Unternehmen. 

Die Unternehmen aus Ostwestfalen-Lippe (Tabelle 5) waren nach Auskunft der Indust-
rie- und Handelskammern Detmold und Bielefeld die größten der Region45. 
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Tabelle 4: Umsätze der stärksten Unternehmen 
Wiens in 2007 

 
Tabelle 5: Umsätze der stärksten Unternehmen aus 

OWL in 2007 

Die Auswertung der Webseiten der ATX-Unternehmen ist in Tabelle 6 dargestellt, wo-
bei die Konstellationen, die nach obiger Abwägung keinen klagfähigen Tatbestand oder 
Indizien erwarten lassen, grau hinterlegt sind. 

 
Tabelle 6: Auswertung der ATX20 Unternehmen 

Es fällt auf, dass drei der 20 Unternehmen für den gesamten Bereich Personal keine Infor-
mationen geben. Der Benachteiligungsschnitt liegt bei 0,5 und errechnet sich aus der Sum-
me aller Verstöße gegen das Diskriminierungsverbot geteilt durch die Summe der Unter-
nehmen. In der Dimension Content sind nur die zwei Diskriminierungsaspekte ethnische 
Herkunft und Alter tangiert, in der Dimension Usability ist der Aspekt der Behinderung 
mehrfach betroffen. 
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Insgesamt sind die Internetseiten der ATX-Unternehmen durch eine zurückhaltende 
Bildersprache geprägt. Das Bildmaterial zeigt meistens Produkte oder abstrakte Szenen, 
jedoch kaum Testimonials.  

Stellenbeschreibungen sind in rund 20 Prozent der Fälle in einer Vielzahl von Sprachen 
abrufbar. Online-Bewerbungen sind nicht angefragt, ebenso nicht die Hinterlegung per-
sönlicher Datensätze. 

Sämtliche DAX30-Unternehmen geben Informationen im Bereich Personal, ein Drittel 
aller Unternehmen äußert sich sogar ausdrücklich zum Thema Gleichstellungsgebot 
(Tabelle 7). In zwei Fällen dieser Äußerungen scheint es sich lediglich um Artefakte auf 
dem Weg zu einer gewünschten Unternehmenskultur zu handeln46, da hier zugleich 
mindestens zwei Diskriminierungsmerkmale verwirklicht werden.  

 
Tabelle 7: Auswertung der DAX30 Unternehmen 

Einen Schwerpunkt hat die proklamierte Diversity im Bereich der Work-Life-Balance. 
Hier betonen die Unternehmen ihre Familienfreundlichkeit. Weitergehende Stellung-
nahmen zu den übrigen Diskriminierungsmerkmalen bleiben weitestgehend abstrakt. In 
der Analyse als nicht diskriminierend bewertet wurde das Angebot von sportlichen Ak-
tivitäten für die Belegschaft sowie das Sportsponsoring (Continental, TUI), das ältere 
oder behinderte Bewerber diskriminieren könnte. 

Es fällt auf, dass trotz des gesetzlich seit weit über zwanzig Jahren verankerten Behin-
dertenschutzes 70 Prozent der Seiten für Behinderte, insbesondere Sehbehinderte, nicht 
handhabbar sind. Damit benachteiligt die mangelnde Barrierefreiheit behinderte Men-
schen mittelbar in ihrem Zugang zum Auswahlprozess. Der Benachteiligungsschnitt 
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liegt bei 0,9 und damit fast doppelt so hoch wie bei den börsennotierten Unternehmen 
aus Österreich, deren Unternehmensgröße im Schnitt nur ein Drittel so groß ist. 

Damit ist die These, dass größere Unternehmen das Gleichstellungsgebot aufgrund ihrer 
Ressourcen besser umsetzen, widerlegt. Gerade die Zahl der auf den Content bezogenen 
Verwirklichung von Diskriminierungsmerkmalen liegt höher, hinzu treten die Aspekte 
Geschlecht und Alter. Auch die zweite These, aufgrund der langen Vorbereitungszeit 
seien nur wenige Verstöße zu vermuten, wird nicht bestätigt. Auf zehn von dreißig Ho-
mepages deutscher börsennotierten Unternehmen sind Diskriminierungstatbestände 
feststellbar. Wider Erwarten werden auch Behinderte mindestens mittelbar diskrimi-
niert. Auf den Homepages österreichischer börsennotierter Unternehmen wurden keine 
Diskriminierungstatbestände entdeckt. Drei Unternehmen nutzen ihre Homepage nicht 
zur Mitarbeiterrekrutierung. 

Es zeigt sich, dass die Unternehmen in Deutschland trotz der vermuteten Ressourcen in 
der Gleichstellung noch einen wesentlich weiteren Weg zurückzulegen haben als Öster-
reich. 

 
Tabelle 8: Auswertung der umsatzstärksten Unternehmen aus Wien 

Ein Drittel der 15 besten mittelständischen Unternehmen aus der Region Wien gaben 
auf ihrer Website lediglich Produktinformationen und nutzen ihre Internetpräsenz nicht 
zur Mitarbeiterrekrutierung (Tabelle 8). Ein Unternehmen hatte zumindest vorüberge-
hend keine Homepage. 

Im Verhältnis zu den ATX-Unternehmen verzichten doppelt so viele Unternehmen auf 
eine Präsentation in einer oder mehreren Fremdsprachen (60 Prozent). Zwei Unterneh-
men nutzen das Web-Recruiting ausschließlich zur Rekrutierung von Auszubildenden 
oder Absolventen und richten sich nicht an Berufserfahrene, die somit mittelbar wegen 
ihres Alters diskriminiert werden. Auch achten weniger Unternehmen auf die Handhab-
barkeit ihrer Homepage für Behinderte (gut ein Viertel). Der Benachteiligungsschnitt 
liegt bei 1,6 und ist damit relativ hoch. 
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Tabelle 9: Auswertung der umsatzstärksten Unternehmen aus OWL 

Als Negativbeispiel sticht die Seite von mobilcom Austria hervor. Ein offensichtliches 
Versehen bei der Domainregistrierung führte dazu, dass auf der Domain mobilcom.at 
„Männerkalender“ und „polnische Damen“ angeboten werden, die eigentliche Unter-
nehmenspräsentation aber auf der wenig ähnlich klingenden Seite www.a1.net zu finden 
ist. 

Der Benachteiligungsschnitt der Webseiten von mittelständischen Unternehmen aus 
Ostwestfalen-Lippe ist mit 0,57 deutlich besser als der bei den börsennotierten Unter-
nehmen Deutschlands und damit fast so gut wie bei den börsennotierten österreichi-
schen Unternehmen (Tabelle 9). 

Die Homepage eines Unternehmens war defekt, ein Drittel der Unternehmen präsentier-
te ihre Internetseiten nur auf Deutsch. Eine Homepage war grafisch überfrachtet und in 
ihrem Aufbau nur für mediengeübte jüngere Sehgewohnheiten konzipiert, so dass hier 
von einer mittelbaren Altersdiskriminierung in der Handhabbarkeit auszugehen war. 
Zwei Seiten waren für (Seh-) Behinderte schlecht handhabbar. 
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6. Analyse, Implikationen und Restriktionen 

Abbildung 1 verdeutlicht das diametrale Verhältnis von Unternehmensgröße und Be-
nachteiligungskoeffizient für Deutschland (hell) und Österreich (dunkel). 

Die deutschen DAX-Unternehmen schneiden im Verhältnis zu den börsennotierten ös-
terreichischen Unternehmen wie auch zu den mittelständischen Unternehmen aus Ost-
westfalen-Lippe verhältnismäßig schlecht ab, ohne dass hierzu Erklärungsansätze er-
sichtlich sind. Gravierend ist insbesondere die mangelhafte Usability für Behinderte, die 
so bereits zu Beginn des Auswahlprozesses diskriminiert und damit aus dem Arbeits-
markt verdrängt werden. 

Die österreichischen Mittelständler schneiden schlechter ab als die deutschen mittel-
ständischen Unternehmen, obwohl ihr Umsatz sich nicht wesentlich von dem der deut-
schen mittelständischen Unternehmen unterscheidet.  

 
Abbildung 1: Matrix aus Unternehmensgröße und Benachteiligungsschnitt 

Mehr als die Hälfte der mittelständischen Unternehmen aus Deutschland sind in ihrem 
Segment weltweit tätig und verfügen durch ihre Größe über eine verhältnismäßig individu-
elle Unternehmenskultur, die Diversity im Sinne von Gleichbehandlung endogen organisch 
wachsend gestatten kann. Österreichische Mittelständler aus der Region Wien sind jedoch 
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überwiegend regional tätig, so dass dieser Zustand mit ihren mangelnden Erfahrungen in 
diversifiziertem Umfeld erklärt werden kann. Die Handhabbarkeit der Webseiten österrei-
chischer Mittelständler war nicht wesentlich Barriere behafteter als die der Unternehmen 
aus den Vergleichsgruppen. Die Webseiten der ATX-Unternehmen bieten als Anregung 
eine reflektierte und vorsichtige Verwendung von Bildmaterial und eine größere Sachbezo-
genheit der jeweiligen Information. 

Insgesamt bleibt die Feststellung, dass im Schnitt mindestens jedes zweite Unternehmen 
keine benachteiligungsfreie Webseite hat, obwohl sowohl in Deutschland als auch in Öster-
reich bereits die Vorläufer der aktuellen europarechtlichen Vorgaben umgesetzt worden 
waren und somit ein stärker ausgeprägtes Bewusstsein hätte erwartet werden können. Deut-
lich ist die mittelbare Benachteiligung (Seh-) Behinderter, die im Zuge der weiteren 
Verbreitung des Internets auf alle Altersklassen und der zunehmenden Dringlichkeit, ältere 
Menschen wieder in die Arbeitswelt zu integrieren, an Brisanz zunehmen dürfte. Die Empi-
rie belegt die gute Nutzbarkeit der CUBE Formel im Hinblick auf die Minimierung von 
subjektiven Interferenzen von Untersuchungsobjekt mit dem Untersuchungssubjekt. Die 
starke Differenzierung unterstützt die Objektivität des Bewertungsprozesses. 

In diesem Zusammenhang haben sich die vorher herausgebildeten klagfähigen Tatbestände 
bestätigt. Die Studie zeigt zusätzlich, dass die Diskriminierungsmerkmale Gründe der Ras-
se, Behinderung und sexuelle Orientierung in der Dimension Content unbedeutend sind. 

Kritisch bleibt die geringe Größe der verglichenen Unternehmensgruppen, so dass offen 
bleibt, ob Studien mit deutlich größeren Vergleichsgruppen andere Ergebnisse ergeben 
würden. Da die Branchenzugehörigkeit ein Unternehmen sehr stark prägt, so dass bereits 
unterschiedliche Betriebswirtschaftslehren erarbeitet werden (etwa für den Medien- oder 
Bankensektor), bliebe zu untersuchen, inwiefern der Unternehmensgegenstand Ausnahmen 
vom Benachteiligungsverbot rechtfertigt und ob beziehungsweise welche Diskriminie-
rungsmerkmale verbleiben. 
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Voraussetzungen:
Abgeschlossenes Erststudium
Einschlägige Berufserfahrung
Sprachkenntnisse in Englisch 
GMAT (Graduate Management Admission Test)

European Management
- Master of Business Administration -

Saarland University
MBA School
Europa-Institut
Prof. Dr. C. Scholz /
Prof. Dr. J. Zentes
Postfach 15 11 50
D-66041 Saarbrücken

www.mba-europe.de
info@mba-europe.de

Berufsbegleitendes Studium:
Flexibler Studienablauf
15 Kurse in vier Jahren = 3-4 Kurse/Jahr
5-tägige Veranstaltungen
Kurswochen im Ausland
Klausuren in vorgegebenen Prüfungszeiträumen
Fallstudien und Diskussionsrunden
Abschlussarbeit (6 Monate)
Titel „Master of Business Administration“ 

MBA School
Saarland University

Begleitende Aktivitäten:
Seminare
Gastvorträge
Unternehmensbesuche
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